
 Formular
 

Kirchstrasse 2, 3956 Guttet-Feschel, Tel. 027 473 17 70, www.guttet-feschel.ch Seite 1 von 1 

Meldung Baubeginn 

 

Baugesuchnummer  

Baubewilligungs-Nr.  

Bauvorhaben  

Parzelle  

Bauherrschaft  

 

 

Hiermit melden wir, dass mit der erwähnten Baute voraussichtlich am ___________________ 

begonnen wird. 

 

 

 

Dieser Antrag ist vollständig ausgefüllt und unterzeichnet 10 Tage vor Baubeginn, bei der 

Gemeindekanzlei abzugeben oder zuzusenden. Die Nichteinhaltung der termingerechten 

Meldepflicht wird mit Busse geahndet. 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Die ik Fachstelle Bau + Planung (bauamt@salgesch.ch) muss über Planänderungen während 

der Bauphase umgehend informiert und mit aktuellen Bauplänen bedient werden. Spätestens 

mit der Meldung zur Bauabnahme sind der Kommission die revidierten Planunterlagen 

einzureichen. 

 

NACH MASSGABE VON ART. 55 ABS. 3 LIT. B, DES BAUGESETZES VOM 15. DEZEMBER 2016 DES KANTON VS IST 

DER INHABER EINER BAUBEWILLIGUNG VERPFLICHTET, DER GEMEINDE DEN BAUBEGINN ZU MELDEN. DIE 

BAUPOLIZEIBEHÖRDE HAT DARÜBER ZU WACHEN, DASS BEI DER AUSFÜHRUNG VON BAUVORHABEN DIE 

GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN UND DIE NEBENBESTIMMUNGEN DER BAUBEWILLIGUNG EINGEHALTEN WERDEN. 
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